
GEBÜHRENTARIF WASSERVERSORGUNG 

Gestützt auf Art. 87(ff) und 90 BauG und Art. 21 ff. WvR werden folgende Gebühren 
erhoben: 
 
 
1. Anschlussgebühren   (einmalig) exkl. MWST 
 
 
1.1. Wasseranschlussgebühren 
 (Art. 87 BauG und Art. 23 WvR) 

Gebührenansatz in % der amtlichen Schätzung (Neuwert) 
• Objektklasse 1 1  % 

Bauten mit geringem Wasserbedarf wie  
Bürogebäude, Verwaltungsbauten, Schulbauten, kirchliche Bauten 
Lagerhäuser für Material, Remisen, Scheunen/Ställe 
Nebenbauten (Garagen, Schöpfe usw.), selbständige Einstellhallen 
Private Freizeit- und Sportanlagen 

• Objektklasse 2 2  % 
Bauten mit mittlerem Wasserbedarf wie  
Wohnbauten, Wohn- und Geschäftshäuser, Kaufhäuser (ohne Restaurant) 
Kleingewerbebetriebe (Verkaufsgeschäfte, Bäckereien, Coiffeurbetriebe, Schreinereien, Werkstätten usw.) 
Lagerhäuser für Lebensmittel 
Öffentliche Freizeit- und Sportanlagen 

• Objektklasse 3 3  % 
Bauten mit starkem Wasserbedarf wie 
Spitäler, Krankenhäuser, Heime, Kurhäuser 
Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Gasthöfe, Restaurants usw.) 
Kaufhäuser mit Restaurant, Sennereien, Molkereien, Metzgereien, Schlachthöfe 
Industrie- und Grossgewerbebauten 

• Objektklasse 4 gemäss sep. Verträgen 
Spezialfälle, namentlich 
-Beschneiung 
- 

 
 
1.2. Feuerschutzanschlussgebühren 
 (Art. 87 BauG und Art. 23 WvR) 

Gebührenansatz in % der amtlichen Schätzung 
• Alle Objektklassen ½  % 
 
 
 
 



2. Wassergebühren, Löschwassergebühren  (jährlich) inkl. MWST 
(Art. 90 BauG, Art. 25 WvR) 

2.1. Grundgebühren 
 
2.1.1. Beanspruchungsgebühr nach Objektkasse 

• Alle angeschlossenen Gebäude gemäss Objektklasse: 

• Objektklasse 1 Fr.  90.-- 

Bauten mit geringem Wasserbedarf wie  
Bürogebäude, Verwaltungsbauten, Schulbauten, kirchliche Bauten 
Wohnbauten (bis 4 ½-Zimmerwohnung) 
Lagerhäuser für Material, Remisen, Scheunen/Ställe 
Nebenbauten (Garagen, Schöpfe usw.), selbständige Einstellhallen 
Private Freizeit- und Sportanlagen 

 
• Objektklasse 2 Fr. 90.-- 

Bauten mit mittlerem Wasserbedarf wie  
Wohnbauten (ab 4 ½-Zimmerwohnung, Einfamilienhäuser, Haushälften) 
Wohn- und Geschäftshäuser, Kaufhäuser (ohne Restaurant) 
Kleingewerbebetriebe (Verkaufsgeschäfte, Bäckereien, Coiffeurbetriebe, Schreinereien, Werkstätten usw.) 
Lagerhäuser für Lebensmittel, Ställe 
Öffentliche Freizeit- und Sportanlagen 

 
• Objektklasse 3 Fr. 120.-- 

Bauten mit starkem Wasserbedarf wie 
Spitäler, Krankenhäuser, Heime, Kurhäuser 
Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, Gasthöfe, Restaurants usw.) 
Kaufhäuser mit Restaurant, Sennereien, Molkereien, Metzgereien, Schlachthöfe 
Industrie- und Grossgewerbebauten 

 
• Objektklasse 4 gemäss sep. Verträgen 

Spezialfälle, namentlich 
-Beschneiung 

 
 

2.1.2. Löschwassergebühr 
• Alle nicht angeschlossenen Gebäude im Bereich der öffentlichen Hydrantenanlagen: 

• Alle Objektklassen Fr.  20.-- 

 

2.1.3 Bauwasser 
• Alle Objektklassen Fr.  40.-- 

 
 

2.2. Mengengebühren  
• Alle angeschlossenen Bauten und Anlagen Fr. -.50/m3 

• Landwirtschaft Fr. 4.--/GVE 

 
 
Durch den Gemeindevorstand beschlossen am 18. Dezember 2001. 
 


